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Vorwort

Mit den Übergangs- und Schlussbestimmungen hat der Verfassungsgeber 
dem Grundgesetz einen heterogenen letzten Abschnitt zuteilwerden lassen. 
Seine verschiedenen Facetten fanden in sieben Jahrzehnten seiner Gültigkeit 
wenig Beachtung in der Jurisprudenz. Ziel dieser Untersuchung war es, 
Struktur, Aufgaben und Funktionen der Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen des Grundgesetzes aufzuarbeiten und zu ergründen, ob sie mehr als 
notwendiges Beiwerk der Verfassung sind.

Dabei stellte sich insbesondere heraus, dass die Übergangs- und Schluss-
bestimmungen das Gedächtnis der Verfassung bilden. In ihm finden sich die 
verschiedensten Erinnerungsorte der deutschen Geschichte wieder. Dieses 
Gedächtnis der Verfassung möchte ich mit dieser Arbeit würdigen. 

Diese Dissertation wurde im Sommersemester 2020 von der Juristischen 
Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen angenommen. Das Ma-
nuskript wurde Ende August 2019 abgeschlossen und zur Drucklegung im 
September 2020 geringfügig aktualisiert und überarbeitet.

Ganz herzlich bedanke ich mich bei Professor Dr. Frank Schorkopf für die 
Betreuung während der mehrjährigen Arbeit an dieser berufsbegleitenden 
Dissertation. Bei Prof. Dr. Hans Michael Heinig bedanke ich mich für die 
Zweitbegutachtung.

Für wertvolle Gespräche danke ich Prof. Dr. Peter Hofmann, Prof. Dr. 
Hans-Jörg Dietsche, Dr. Andrea Leonhardt-Haellmigk und Dr. Christina Zie-
genhorn. Stefan Ax und Christine Wegner haben mich in der Zeit der Entste-
hung der Arbeit stets unterstützt und motiviert. Für ihr Verständnis und ihre 
Mithilfe bin ich sehr dankbar.

Die Dissertation ist meinen Eltern gewidmet.

Berlin, im September 2020	 Patrick Wegner
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A. Einleitung

I. Einordnung

„Das Grundgesetz schließt mit einer Reihe von Übergangs- und Schlußbestimmun-
gen. Es ist klar, daß in Anbetracht der Verschiedenläufigkeit der Entwicklung der 
staatlichen Dinge in Deutschland der Anschluß der neuen Ordnung an den bisheri-
gen Zwischenzustand nicht glatt vollzogen werden kann. Sehr zahlreiche Über-
gangs- und Schlußbestimmungen sind darum erforderlich geworden.“1

So begründete Carlo Schmid in der zweiten Lesung des Grundgesetzes im 
Plenum des Parlamentarischen Rates am 6. Mai 1949 die Existenz und den 
Umfang des XI.  Abschnitts des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland – der Übergangs- und Schlussbestimmungen.2 

Wir blicken inzwischen auf eine viele Jahrzehnte dauernde Geschichte des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland zurück. Wenn auch als 
Übergangsverfassung betitelt und angelegt, ist es den Autorinnen und Auto-
ren gelungen, basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit, aber auch 
zukunftsgerichtet auf Visionen und Ziele, eine neue Republik mit einer auf 
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung basierenden Verfassungsorganisation 
zu schaffen; diese Ordnung bietet seit jeher den Rahmen für die Entwicklung 
und die Lebendigkeit unserer demokratischen, streitbaren Gesellschaft. Folge 
der NS-Diktatur war ein weitgehend zerstörtes Land, dessen Ressourcen 
staatlicherseits bewirtschaftet werden mussten, um ein Überleben der Bevöl-
kerung zu ermöglichen. Gleichzeitig war nach der Shoah das Land der Dich-
ter und Denker moralisch bankrott. In nur dreizehn Jahren war bisher Un-
glaubliches geschehen. Dies spiegeln die Übergangs- und Schlussbestim-
mungen des Grundgesetzes noch heute.

Die vom Parlamentarischen Rat auf Stabilität bei der Regierungsbildung 
angelegte Verfassungsordnung des Grundgesetzes3 und das damit zum Aus-
druck gebrachte demokratische Modell wird nach wie vor von einem breiten 

1  ParlRat 9, S. 443.
2  Die Rechtschreibung in dieser Untersuchung ist an die aktuelle deutsche Recht-

schreibung angepasst.
3  So Schorkopf, Kanzlerdemokratie und der Ort des Politischen, in: Heinig/Schor-

kopf (Hrsg.), 70 Jahre Grundgesetz, 2019, S. 174.
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gesellschaftlichen Konsens4 getragen, begleitet von einem feinen Gespür der 
Menschen für die hohe Bedeutung von Verfassungsnormen. Wie tragfähig 
diese Konstruktion mit ihren ausgewogenen Gewalten in der Vergangenheit 
war, zeigen die vielfältigen Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. 
Als größte Bestätigung kann sicher das erfolgreiche Stemmen der Wiederver-
einigung gewertet werden. Über die Jahre ist es demnach gelungen, im ge-
sellschaftlichen und politischen Zusammenspiel die Verfassung aktuell und 
lebendig zu halten. Dies wird oftmals als selbstverständlich wahrgenommen. 

„Hinterhof“, „Abladehalde für heterogenes Material“, „normatives 
Chaos“5, „welches eine erhebliche Sinnentleerung erfahren hat“6 – diese un-
freundlichen Bezeichnungen und Wertungen findet man später in der staats-
rechtswissenschaftlichen Literatur zu den Übergangs- und Schlussbestim-
mungen des Grundgesetzes. Andere heben die besondere Bedeutung des 
„Sammelsuriums“7 hervor und sind der Meinung, dass sich dort das „beson-
ders Interessante“8 finde. So enthielten sie Kernnormen der deutschen Ver-
fassungsordnung.9 Selbst der Parlamentarische Rat ging von „Problemkrei-
sen“ aus, die „zwar teilweise keine eigentliche innere Verbindung miteinander 
aufweisen, aber sich jeweils wieder aus mehr oder weniger zahlreichen Ein-
zelproblemen zusammensetzen.“10 

Diese „bunte Folge von Rechtsvorschriften“11 findet in der Rechtswissen-
schaft bisher vergleichsweise wenig Beachtung. Grundlegende Untersuchun-
gen hierzu sind nicht ersichtlich.12 Lediglich einzelne Vorschriften erfahren 
für sich genommen eine umfangreiche13 Kommentierung. Selbst vielen Ver-

4  Waldhoff, Das andere Grundgesetz, 2019, S. 67 sieht ihm Grundgesetz eine 
„Konsensbasis von Staat und Gesellschaft“.

5  Isensee, Vom Stil der Verfassung, 1999, S. 21.
6  Hamann/Lenz, Grundgesetz, 1970, Elfter Abschnitt.
7  Bereits im Organisationsausschuss des Parlamentarischen Rates wurde der Be-

griff durch den Abgeordneten Dr. Katz verwendet; ParlRat 13/1, S. 685.
8  Häberle, Strukturen und Funktionen von Übergangs- und Schlussbestimmungen 

als typisches verfassungsstaatliches Regelungsthema und Instrument, in: Ruch/Hertig/
Nef (Hrsg.), Festschrift für Martin Lendi, 1998, S. 138 f.

9  Antoni, in: Hömig/Wolff, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
2018, Vorbemerkung zum XI. Abschnitt.

10  von Brentano, Schriftlicher Bericht zum Entwurf des Grundgesetzes, S. 61.
11  Badura, Staatsrecht, 7. Aufl., 2018, S. 1079.
12  Eine überblicksartige Darstellung findet sich bei Waldhoff, in: Kahl/Waldhoff/

Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 23, Vorbemerkungen zu 
XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen, 204. Aktualisierung (Stand Juni 2020).

13  Beispielsweise Art. 137 Abs. 1 GG mit 285 Seiten durch Stober/Lackner, in: 
Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 24, Art. 137 
Abs. 1 GG, 111. Lieferung (Stand Mai 2004) oder Art. 146 GG mit 345 Seiten durch 
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fassungskundigen ist die Bedeutung der Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen des Grundgesetzes vielfach unbewusst. Man kann daher sagen, dass sie 
ein wenig in Vergessenheit geraten sind. 

Verwunderlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Bedeutung, die die 
Mütter und Väter des Grundgesetzes den Übergangs- und Schlussbestim-
mungen beigemessen haben, – wie das Eingangszitat von Carlo Schmid be-
legt – nicht erloschen scheint: In den Wirren der Nachkriegszeit gab es viel 
zu regeln. Auch in den 70 Jahren danach sollte es zu erheblichen Änderungen 
und Ergänzungen der Übergangs- und Schlussbestimmungen kommen  – ihr 
Umfang hat sich verdoppelt. 

Heute steht das deutsche Verfassungsrecht ebenso vor neuen und vielfälti-
gen Herausforderungen. Eine aus den Fugen geratene Weltordnung sowie 
weitere Probleme der Globalisierung,14 eine durch die Brexit-Wirren sto-
ckende europäische Integration, die Folgen der massiven Migration nach 
Deutschland, die Folgen der COVID-19-Pandemie und eine immer unsiche-
reren Mehrheiten ausgesetzte parlamentarische Demokratie sind Entwicklun-
gen, die auch am deutschen Verfassungsleben nicht spurlos vorbeiziehen. 
Deutschland steht als größter Mitgliedsstaat der Europäischen Union in be-
sonderen Maße vor großen Herausforderungen und einer daraus folgenden 
Transformation. Wenn Verfassungen ein Mittel der Transformation sind,15 
dann könnte dies für Übergangs- und Schlussbestimmungen im Besonderen 
gelten.

Ziel der Untersuchung, mit ihren Schnittstellen zu den Politik-, Sozial- 
und Geschichtswissenschaften ist es daher, den etwas unaufgeräumten 
„Hinterhof“16 des Grundgesetzes zu durchstöbern. Dabei sollen die verschie-
denen Aspekte dieses umfangreichsten Abschnitts unserer Verfassung unter-
sucht, in verborgenen Ecken geforscht und verschiedene Puzzlestücke zu-
sammengefügt werden, um im Ergebnis Aufgaben und Funktionen der 
Übergangs- und Schlussbestimmungen des Grundgesetzes aufzuzeigen und 
ihre Nowendigkeit zu belegen. Eine Würdigung der Übergangs- und Schluss-
bestimmungen ist fällig.

Michael, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 
Bd. 25, Art. 146 GG, 163. Aktualisierung (Stand November 2013).

14  Zu der Herausforderung des Verfassungsrechts durch die Globalisierung Stoll, 
Das Verfassungsrecht vor den Herausforderungen der Globalisierung, DVBl. 2007, 
1064–1073.

15  Zur Aufgabe von Verfassungen als Tansformationskatalysator Roellecke, Zur 
Semantik von Verfassungstexten, in: Kopetz/Marko/Poier, Soziokultureller Wandel im 
Verfassungsstaat, 2004, S. 169.

16  Siehe Fn. 5.


